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Die Ruttiger Kapelle
Von Anton Guldimann
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Zeichnung von Otto Wyss

Es gibt eine reizvolle Sage für den Ursprung dieses kleinen Heiligtums.
«Etliche Säuglinge wurden zusammen hier vorbei nach Ölten zur Taufe

getragen, und da wo jetzt die Kapelle steht, war einer verloren worden und
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die geängstigten Pathen und Geleitsleute waren so glücklich, ihn lebendig
wieder zu finden; zum Dank sei das Bethäuslein erbaut worden» (Bernhard
Wyß). In der Tat deutet das Kindlcinmotiv auf ein recht hohes Alter der

Kapelle. Vor der Umgestaltung zu Beginn der neunzehnhundertdreissiger
Jahre war an einem Balken eine Jahrzahl aus dem Ende des 18. Jahrhunderts
angebracht. Aber schon im Jahre 1497 erscheint die Kapelle beim Ruttiger
Hof in Verhandlungen zwischen Bern und Solothum der Leute wegen, die

den Zoll zu Ölten zu umgehen versuchten und hier vorbei direkt dem Hauenstein

zustrebten. Bernhard Wyß erinnert auch an den gewaltigen Erdschlipf,
der im 16. Jahrhundert hier niedergegangen ist und sucht hier den Grund
zur Erbauung des Bethauses. Wie dem auch sei, sicher blickt das ehrwürdige
Kapellchen auf ein hohes Alter zurück und steht an einem einst viel stärker

begangenen Wege als heute. Sie war der Mutter Gottes geweiht. Der Hof
Ruttigen mag einst Froburgisches Eigen gewesen sein; später saßen die «von

Ruttigen» oder Ruttinger darauf und noch später die Oltner Geschlechter

von Arx und Büttiker. Wir sehen hier also in erster Linie eine Hof- und
Wegkapelle, wie wir sie unzählige Male in unseren Gegenden treffen. Früher
besaß die Kapelle eine reiche barocke Ausstattung; aber die vielen Figuren
samt dem vielbesuchten Muttergottesbilde sind heute verschwunden.
Glücklicherweise aber soll dem alten Heiligtume in nächster Zeit eine sach- und
fachgerechte Restaurierung zuteil werden. Die üblen Zutaten unseres
Jahrhunderts sollen verschwinden und für eine passende Ausstattung wird gesorgt
werden. Dann wird aus dem kleinen Heiligtum wieder viel Segen fliessen,
den alten Leuten des Heimes zum Tröste, die Wanderer aber wird es zur
kurzen Rast und Besinnung einladen.

Grenzstreit im Santel zwischen Egerkingen
und Hägendorf, 1624

Von Eduard Fischer

Noch die heute lebenden ältern Mannen zu Egerkingen und Hägendorf
halten an der Ueberlieferung fest, daß früher zwischen den beiden Gemeinden

um den Santelwald ein langjähriger und heftiger Streit stattgefunden habe.

Da das Santelgebiet an der Grenze der beiden Dörfer liegt, der dortige Wald
aber und das damalige Weidegebiet von großem Ausmaße sind, konnte sich

ein solcher Streitfall sehr wohl ergeben; aus vielen Urkunden sind uns auch

aus andern Gegenden derlei Zwistigkeiten bekannt. Nun bewahrt das Ge-
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